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Allgemeine Chronik

Grundlagen der Staatsordnung

Institutionen und Volksrechte

Bundesrat

Wie schmal der Grad zwischen öffentlichem Interesse und dem Schutz der
Persönlichkeit ist, zeigt sich jeweils dann, wenn Medien über das Privatleben von
Politikerinnen und Politikern berichten. Im Fall der Verurteilung eines Sohnes von
Bundesrat Ueli Maurer wurde in den Medien allerdings nicht nur öffentliches Interesse
reklamiert, sondern auch darauf hingewiesen, dass gerade bei Vertretern der SVP, die
gegen die «Kuscheljustiz» und für «Strafverschärfungen» weible, besonders genau
hingeschaut werden müsse. Das öffentliche Interesse wurde  auch damit begründet,
dass in diesem Fall die judikative Unabhängigkeit bewiesen werden müsse. 
Was war geschehen? Ende 2017 machte der «Zürcher Oberländer» publik, dass einer
der Söhne von Ueli Maurer vor Gericht erscheinen müsse, weil er zwei Jahre zuvor unter
Alkoholeinfluss einen Autounfall verursacht habe. Die Sonntagszeitung nahm den Fall
auf und vermutete, dass es noch weitere Delikte geben müsse, die dem Sohn
angekreidet würden – die Anklageschrift werde allerdings nicht zugänglich gemacht,
erklärte die Zeitung. Mehr noch, die Verteidigung habe beantragt, den Prozess unter
Ausschluss der Öffentlichkeit durchzuführen, um die Persönlichkeit des Mandanten zu
schützen. Der Entscheid vom Bezirksgericht Hinwil, die Medien, nicht aber die
Öffentlichkeit zum abgekürzten Prozess zuzulassen, wurde vom Anwalt von Maurers
Sohn zwar weitergezogen, vom Obergericht und schliesslich vom Bundesgericht Ende
Mai 2018 aber bestätigt. Gerade wenn der Sohn eines Bundesrats vor Gericht stehe,
bestehe ein gewichtiges öffentliches Interesse. Als Beschuldigter habe der Angeklagte
die mit einer öffentlichen Verhandlung verbundenen psychischen Belastungen
hinzunehmen. Dem Persönlichkeitsschutz solle aber Rechnung getragen werden, indem
die Veröffentlichung von Vorname, Alter, Wohnort und Fotos verboten würden – so das
Urteil des letztinstanzlichen Gerichts.
Mitte Oktober 2018 fand schliesslich der Prozess statt und die Medien erhielten erst
dann die Anklageschrift. Neben dem Autounfall wurde der Sohn von Ueli Maurer wegen
Raub und versuchter Erpressung – Maurers Sohn hatte zusammen mit einem Kollegen
einen Mann ausgeraubt –, Sachbeschädigung, versuchter Gewalt und Drohung gegen
Behörden und Beamte, mehrfacher Beschimpfung und Hinderung einer Amtshandlung
– bei seiner Verhaftung soll sich der junge Mann widersetzt haben – zu einer bedingten
Freiheitsstrafe von 16 Monaten verurteilt. Während der Befragung gab der junge Mann
bekannt, stark unter dem Druck gelitten zu haben, der mit der schweizweiten
Prominenz seines Vaters einhergehe. Er sei oft fertig gemacht und beleidigt worden.
Weil die Anklage medial ausgeschlachtet worden sei, habe er zudem seine Arbeitsstelle
verloren und die damit zusammenhängende Weiterbildung abbrechen müssen. 
Die Medien kommentierten den Fall unterschiedlich. Während in der Weltwoche
(7.12.17) von «Schmuddelpresse und Sippenhaft» die Rede war, beleuchtete die BaZ
(23.5.18) das Schicksal der Kinder von Bundesräten. Sie müssten sich erklären, obwohl
sie es nicht wollten, oder wollten sich erklären, weil sie glaubten, es tun zu müssen. In
seiner Kolumne in der Weltwoche (25.10.18) lobte Peter Bodenmann (VS, sp) die Justiz,
die hart geblieben sei, fragte aber rhetorisch, wie die Volkspartei wohl reagiert hätte,
wenn «Maurer Junior» Kosovo-Albaner gewesen und der beraubte Mann der ehemalige
SVP-Nationalrat Hans Fehr gewesen wäre. 1

GESELLSCHAFTLICHE DEBATTE
DATUM: 19.10.2018
MARC BÜHLMANN

Regierungspolitik

Auch 2018 trafen sich die Partei- und Fraktionsspitzen der Regierungsparteien mit
Vertretungen der Landesregierung zu den Von-Wattenwyl-Gesprächen. Die Gespräche
finden seit Jahren jeweils vor den Parlamentsessionen statt und sollen informelle
Diskussionen zu wichtigen aktuellen politischen Themen erlauben.
Anfang Februar tauschten sich die Präsidien der Regierungsparteien mit dem
Bundespräsidenten Alain Berset, mit Bundesrätin Doris Leuthard und Bundesrat Ignazio
Cassis sowie Bundeskanzler Walter Thurnherr über den Strommarkt und die
Europapolitik aus. Im Zentrum der Diskussion standen dabei die im Rahmen der
Revision des Stromversorgungsgesetzes anvisierte Planung der Versorgungssicherheit
mit Strom sowie die geplanten Schritte zu den Beziehungen mit der EU. Intensive
Debatten habe es zur Frage der dynamischen Rechtsübernahme bei einem allfälligen
Rahmenabkommen gegeben, liess sich der Medienmitteilung entnehmen. 

ANDERES
DATUM: 14.11.2018
MARC BÜHLMANN
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Bei den Gesprächen vor der Frühlingsession wurde der Bundespräsident von Bundesrat
Ueli Maurer und erneut vom Bundeskanzler begleitet. Thema war die Nationale Strategie
zum Schutz der Schweiz vor Cyber-Risiken (NCS), deren Verantwortung beim EFD lag.
Die Gesprächsteilnehmenden waren sich einig, dass es hier Zusammenarbeit zwischen
allen Departementen und in den Bereichen Cyber-Sicherheit, Cyber-Strafverfolgung
und Cyber-Defense brauche. Erneut wurde zudem über die Beziehungen zur EU
diskutiert. Die Regierung präsentierte die umstrittene Schiedsgerichtslösung zur
Streitbeilegung und bekräftigte ihren Willen, die flankierenden Massnahmen zur
Personenfreizügigkeit aufrecht erhalten zu wollen. Der Bundesrat informierte zudem
über den Stand der Agrarpolitik 2022 (AP22+). Der dafür verantwortliche Bundesrat,
Johann Schneider-Ammann war nicht anwesend, weil er auf einer Reise in die
Mercosur-Staaten war. 
Ende August fanden die Gespräche – wie einmal pro Jahr üblich – in Form einer Klausur
statt. Der Bundesrat trat in corpore an und die einzelnen Magistratinnen und
Magistraten stellten die Schwerpunkte ihrer Departemente und die Jahresziele 2019
vor. Auch in Klausur waren die Verhandlungen über ein institutionelles Abkommen mit
der EU wichtiges Diskussionsthema.
Dies galt auch für die Gespräche vom 9. November. Erneut war deshalb neben
Bundespräsident Alain Berset und Bundeskanzler Walter Thurnherr auch
Aussenminister Ignazio Cassis anwesend, begleitet von Johann Schneider-Ammann, der
über die Herausforderungen der Aussenhandelspolitik etwa auch aufgrund der
Neuorientierung der Handelspolitik der USA berichtete. Beim Rahmenabkommen
betonten alle Parteien, dass die roten Linien eingehalten werden müssten. Auch der
Migrationspakt war Gegenstand der Gespräche. 

Ende September 2018 hatte Nationalrätin Sibel Arslan (basta, BS) eine Interpellation
eingereicht (Ip. 18.3953), mit der sie anfragte, weshalb die Nicht-Regierungsparteien
(GP, GLP, BDP), die immerhin rund 16 Prozent der Wählerinnen und Wähler vertreten,
nicht zu den Gespräche eingeladen werden. Der Bundesrat schaffe hier eine
Zweiklassengesellschaft und überdies hätten die Gespräche keine rechtliche Grundlage.
In seiner Antwort – kurz nach den letzten von-Wattenwyl-Gesprächen vom 9. November
– machte der Bundesrat deutlich, dass für ihn der Austausch mit allen Parteien von
Bedeutung sei, dass es aber für die Regierungsparteien und ihre Bundesrätinnen und
Bundesräte die Möglichkeit für einen vertieften Dialog geben müsse, um politische
Spielräume ausloten zu können. Die nicht an den Gesprächen beteiligten Fraktionen
werden nachträglich mit den Unterlagen für die Gespräche bedient. 2

Öffentliche Finanzen

Finanzplan und Sanierungsmassnahmen

In der Frühjahrssession 2017 gab es bezüglich des Stabilisierungsprogramms 2017-2019
noch vier Differenzen zu klären. Eine erste bereinigte der Nationalrat, indem er dem
Minderheitsantrag Maire (sp, NE) folgte und auf die zusätzliche Kürzung der Beiträge an
die Regionalpolitik um CHF 10 Mio. verzichtete. Maire hatte den Nationalrat zuvor
aufgefordert, sich mit den wirtschaftlich weniger privilegierten Regionen solidarisch zu
zeigen und diese Beiträge nicht zu kürzen. Die neue Regionalpolitik sei für diese
Regionen sehr wichtig, da sie ihnen zum Beispiel erlaube, ihre Industrie mithilfe von
Innovationsprojekten zu diversifizieren oder die Attraktivität ihrer Region durch
Tourismusprojekte zu steigern. Demgegenüber übte zum Beispiel Albert Vitali (fdp, LU)
allgemeine Kritik an der Regionalpolitik, da diese – als Anschubfinanzierung für Projekte
gedacht – zunehmend zu deren Dauerfinanzierung verwendet würde. Entsprechend sei
eine grundsätzliche Überarbeitung notwendig, welche man über die Finanzen steuern
könne. Bundesrat Maurer entgegnete, dass es beim Stabilisierungsprogramm lediglich
um die Speisung des Fonds und nicht um die Ausgestaltung der Regionalpolitik gehe.
Der Fonds sei zwar gut bestückt und würde eine Reduktion verkraften, da es hier
jedoch um einen vergleichsweise geringen Betrag gehe, wäre die geplante zusätzliche
Reduktion ein unnötiges negatives Signal an die Randregionen. Mit 96 zu 93 Stimmen
bei 3 Enthaltungen pflichtete der Nationalrat der Minderheit Maire knapp bei und
lehnte die zusätzliche Reduktion ab.

Eine weitere Differenz bereinigte der Ständerat in der nächsten Runde des
Differenzbereinigungsverfahrens. Die FK-SR hatte beantragt, dem Nationalrat bei den
Sparanstrengungen im Eigenbereich entgegenzukommen, nachdem noch einmal klar
gestellt worden war, dass die Zollstellen in Bargen, Ponte Tresa, Thônex-Vallard, St.
Gallen und Buchs erhalten bleiben würden. Zudem hatte der Bundesrat am 22. Februar

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 27.02.2017
ANJA HEIDELBERGER
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2017 seinerseits für den Voranschlag 2018 Einsparungen im Eigenbereich von CHF 150
Mio. beschlossen – bat das Parlament bei dieser Gelegenheit jedoch darum, ihm die
Freiheit zu geben, selbst zu entscheiden, wo diese Sparmassnahmen am ehesten
möglich sind. Der Ständerat stimmte in der Folge dem Nationalrat in diesem Punkt mit
33 zu 9 Stimmen zu. 

Da der Nationalrat in der letzten Sitzung des Differenzbereinigungsverfahrens die
verbliebenen zwei Differenzen nicht klären konnte, musste eine Einigungskonferenz
einberufen werden. Offen geblieben waren die zwei Differenzen, von denen der
Ständerat in den vorangegangenen Beratungen befürchtet hatte, dass sich die
Sparanstrengungen des Bundes negativ auf die Kantonsfinanzen auswirken könnten. So
wollten Bundesrat und Nationalrat Integrationsbeiträge an die Kantone in der Höhe von
CHF 23,3 Mio. streichen, die – so die Befürchtung einer Mehrheit des Ständerats –
stattdessen durch die Kantone hätten aufgebracht werden müssen. Bundesrat Maurer
betonte im Rahmen der Parlamentsdebatte jedoch, dass es sich dabei weniger um eine
Ausgabenreduktion als um eine Ausgabenverschiebung handle. So schaffe der
Bundesrat zwar Unterstützungsmassnahmen mit schlechtem Kosten-Nutzen-Verhältnis
ab, erarbeite gleichzeitig aber auch neue, effizientere Projekte. Diese zielten
insbesondere auf eine bessere Integration der neu angekommenen Asylbewerber durch
Sprachkurse und eine Integrationsvorlehre ab. Auch die Reduktion des Bundesbeitrags
an die Prämienverbilligung von 7,5 auf 7,3 Prozent sei gemäss Bundesrat Maurer keine
Lastenverschiebung hin zu den Kantonen, da der Beitrag erst nach Annahme der
Änderung des Ergänzungsleistungsgesetzes reduziert werden würde. Diese Änderung
würde es den Kantonen erlauben, die dort eingesparten Gelder für die
Prämienverbilligung einzusetzen. Als Kompromiss beschloss die Einigungskonferenz,
dem Nationalrat bezüglich der Kürzung der Integrationskosten und dem Ständerat
bezüglich den Kürzungen der Beiträge an die Prämienverbilligung zu folgen.
Entsprechend werden einige bisherige Integrationsprogramme durch neue, effizientere
Programme ersetzt. Gleichzeitig wird bezüglich des Bundesanteils an die
Prämienverbilligung das Ergebnis der Ergänzungsleistungsreform abgewartet, in deren
Rahmen diese Problematik nochmals besprochen werden soll. Die Einigungskonferenz
nahm diesen Vorschlag mit 25 zu 1 Stimme an und die beiden Parlamentskammern
folgten ihrem Votum: In der Schlussabstimmung sprachen sich der Ständerat mit 36 zu
8 Stimmen bei 1 Enthaltung und der Nationalrat mit 139 zu 55 Stimmen bei 3
Enthaltungen für die finale Version des Stabilisierungsprogrammes aus. 3

1) SoZ, 3.12.17; TA, 4.12.17; WW, 7.12.17; TA, 13.12.17; SoZ, 20.5.18; TA, 22.5.18; BaZ, 23.5.18; AZ, Blick, TA, 19.10.18; WW, 25.10.18
2) Ip. 18.3953; Medienmitteilung BR vom 2.2.18; Medienmitteilung BR vom 31.8.18; Medienmitteilung BR vom 4.5.18;
Medienmitteilung BR vom 9.11.18
3) AB NR, 2017, S. 2 ff.; AB SR, 2017, S. 167 ff.; AB SR, 2017, S. 267
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